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10  action 5/2002

BEVOLKERUNGSSCHUTZ

EIN HILFSMITTEL FUR DIE GEMEINDEN

Umsetzung des Bevolkerungsschutz-Leitbildes
im Kanton Aargau

Auf der Basis des Bevdlkerungsschutzes
XX1 hat der Kanton Aargau ein Hilfs-
mittel in Form einer Informationsbro-
schiire zuhanden der Gemeindebehorden
erarbeiten lassen und dieses am 11. Juli
den Medien vorgestellt. Aus den ent-
sprechenden Unterlagen stellen wir hier
einige Sitze vor, die zwar nicht in jedem
Fall ganz neu, im Zusammenhang aber
nach wie vor von Bedeutung sind und
den einen oder anderen Hinweis auch fiir
weitere Kantone oder Regionen geben
konnen.

MARK A. HERZIG

m 29. Mai 2002 wurde die Abteilung

Militar und Bevolkerungsschutz beauf-
tragt, eine Informationsbroschtire zu erarbei-
ten. Am 11. Juli wurde sie den Medien vor-
gestellt — eine zugige Arbeit.

Die Broschtire enthalt die drei Teile:

+ Bevolkerungsschutz und was nach dem
Sicherheitspolitischen Bericht 2000 und
der kommenden Gesetzgebung tber den
Bevolkerungs- und Zivilschutz hinter die-
sem Begriff steht.

+ Umsetzung des Bevolkerungsschutzes XXI
im Kanton Aargau.

+ Darstellung des Weges, wie die Gemein-
den in ihrer Region den Bevolkerungs-
schutz organisieren kénnen.

Erganzt wird die Broschtre durch Mustervor-
lagen flr einen Gemeindeverband oder -ver-
trag, denn auch im Aargau ist es der Wunsch,
gleichzeitig mit der Einflihrung der Bundes-
gesetzgebung auf den 1. Januar 2004 die ent-
sprechenden kantonalen Gesetze anzupassen
und die neuen Strukturen verpflichtend ein-
zuftihren.

Mittel der Wahl: Regionalisierung

Auch im Kanton Aargau konnte zur Um-
setzung des neuen Zivilschutzes das Mittel
der Wahl nur Regionalisierung heissen. Das
stellten - Martin  Widmer, Abteilungsleiter
Militdr und Bevolkerungsschutz und Projekt-
leiter Robert Brendlin klar dar.

Der Kanton bildet rund 40 Zivilschutz-
regionen. Dementsprechend werden durch
die jeweiligen Gemeinden ebenfalls zirka 40
regionale Fuhrungsorgane gebildet, welche
die Koordination der funf Partner bei Kata-
strophen und in Notlagen — und nur dann! —
ubernehmen werden. Die Aus- und Weiter-

bildung der Angehorigen dieser regionalen
Fiihrungsorgane obliegt dem Kanton.

Kompetenzabgrenzung
und Zusammensetzung
Robert Brendlin betonte, dass ein solches
Flihrungsorgan nicht in die Gemeindeauto-
nomie eingreifen und auch keine Entscheide
treffen kann, die ihm nicht tiber ein entspre-
chendes Reglement von eben diesen Gemein-
den ubertragen waren. Aufgeboten werden
kann das regionale Flhrungsorgan je nach
Situation durch
+ den Einsatzleiter (zum Beispiel den Feuer-
wehrkommandanten) bei einem Ereignis,
das gréssere Ausmasse annimmt;
+ einen oder mehrere Gemeinderdte der
entsprechenden Region;
« den kantonalen Fiihrungsstab oder die
Kantonspolizei.
Daraus ergibt sich die Zusammensetzung
eines solchen Organs, das idealerweise aus
einem Chef und dem Stabschef sowie aus je
einem fachkompetenten Vertreter der fiinf
Partnerorganisationen besteht. Im Einsatzfall
stehen ihm auch immer Gemeinderéte aus
den betroffenen Gemeinden, welche auf
Antrag jene Entscheide treffen, die nicht aus-

action hat Oberst Martin Widmer die
folgenden Fragen gestellt:

Herr Widmer, Sie haben die Informations-

schrift bei allen fiinf Partnern in die Vernehm-

lassung gegeben. Diese haben alle dem Um-
setzungskonzept und dem Inhalt zugestimmt.

Wo gibt es a/lenfalls, Probleme? Der Teufel o

steckt ja bekannt//ch m Detal/

- nun zundchst darum, die Inhalte zur Er-

Gibt es Vorstellungen hinsichtlich der not-
wendigen Ausbildung fir die regionalen Fiih-
rungsorgane? Wie lange wird sie etwa dauern?

Entsprechend unserem Zeitplan werden
wir bis Ende 2002 das Ausbildungskonzept
ausarbeiten. Die Ziele dieser moglichst pro-
fessionellen Ausbildung stehen fest. Es geht

relchung dieser Ziele festzulegen ‘u‘nd
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KANTONALES KATASTROPHEN-EINSATZELEMENT (KKE)
(Entwurf, Planungsstand August 2002)

KOMMANDO Administration

Unterstiifzung

| Pioniere I l Mobile SanHist ‘

l Pioniere (spezial) | L Care Team !

Stollenmaterial
Kontaktstelle

Grundstrukturen
Fihrungsorgane
und Zivilschutz XXI
im Kanton Aargau

driicklich in der Kompetenz des Fithrungs-
organs liegen. Zur Flhrungsunterstiitzung
stehen zudem speziell ausgebildete Zivilschutz-
dienstleistende und allenfalls Personal aus
den Gemeindeverwaltungen zur Verfigung.

KFS und kantonale Einsatzkrafte

Der kantonale Fiihrungsstab und die Kata-
strophenorganisation als Fiihrungsinstrumen-
te des Regierungsrates in ausserordentlichen
und besonderen Lagen werden in ihren Struk-
turen und in ihrer Zusammensetzung im Hin-
blick auf den Bevolkerungsschutz XXI tber-
pruft und angepasst.

Geplant ist auch ein Kantonales Katastro-
phen-Einsatzelement (KKE), das Spezialbe-
reiche abdeckt und rasch zur Unterstiitzung in
den Regionen eingesetzt werden kann. Zu die-
sen Spezialbereichen gehoéren Pionierdienst-
leistungen (Sandsackabfillanlagen, schweres
Stollenmaterial usw.), spezielle sanitatsdienst-
liche Unterstiitzung (mobile San Hist, Care-
Team) und logistische Dienste. O




	Umsetzung des Bevölkerungsschutz-Leitbildes im Kanton Aargau

